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 BUND prüft Normenkontrollverfahren zum ZOB 

                         Der Umweltverband kritisiert das Planverfahren zum Europaplatz 

 

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) - Kreisgruppe Mönchengladbach - will  prüfen, 

ob und inwieweit im Rahmen eines Normenkontrollverfahrens eine Verletzung von Verfahrens- und Form-

vorschriften nach dem Baugesetzbuch die Rechtswirksamkeit des Bebauungsplans zum Europaplatz in Fra-

ge stellen könnte. Der Umweltverband sieht hierzu im vorliegenden Bebauungsplan-Entwurf mehrere An-

satzpunkte. 

 

Die zu beachtenden zentralen Belange des Busbahnhofs, der auf verkleinerter Fläche neu errichtet werden 
soll, seien in keinster Weise erkennbar berücksichtigt. Eine belastbare Machbarkeitsstudie hinsichtlich sei-

ner funktionalen Beschaffenheit liege bekanntlich immer noch nicht vor: Es ist eine offene Frage, wie der 

ZOB seine ihm zugedachte Aufgabe als zentraler Mobilitätsknotenpunkt erfüllen soll. Wo nichts vorliegt, 

kann auch nichts vom Rat bewertet und abgewägt  werden, so der BUND, der darin einen ersten Verfah-

rensmangel sieht. 

 

Auch die beteiligte Öffentlichkeit habe innerhalb der Auslegungsfrist ausdrücklich moniert, dass man zu 

Erfordernissen dieses zentralen, integralen Vernetzungs- und Umsteigepunktes im ÖPNV-Netz nicht Stel-

lung nehmen könne, weil der Planentwurf diese notwendigerweise zu berücksichtigenden Aspekte, etwa im 

Rahmen eines Betriebskonzeptes, nicht behandele. Den Bürgern  werden auf diese Weise weitere Aussagen 
zu den zentralen Belangen eines ZOB unmöglich gemacht, die dann auch nicht in den Abwägungsprozess 

zwischen den Belangen des Bauprojekts „19 Häuser“ eines privaten Investors und denen des verkleinerten 

ZOB, zu dem der Rat aufgerufen ist, einfließen können. Deshalb und sollte es noch zu einer späteren Bür-

gerbeteiligung zu einer ersten Studie irgendwann im Mai in einem Bus auf dem Europaplatz kommen, wie 

von CDU-Ratsfrau Bonin vorgeschlagen, stünden die Erfolgsaussichten  für ein Normenkontrollverfahren 

sehr gut, meint  BUND-Vorstandsmitglied Peter Dönicke. Die fehlerhafte Durchführung der Öffentlichkeits-

beteiligung könne zur Nichtigkeit des Bebauungsplans führen. 

   

Eine Zustimmung des Rates in der Sitzung am 11.03. zum Verkauf der im Eigentum der Stadt bzw. NEW 

stehenden Grundstücke an den  privaten Investor, die einhergeht mit einer Verkleinerung des Areals für 
den neuen ZOB, würde nach BUND-Auffassung die Lage nur noch verschärfen. Durch die fehlende Mach-

barkeitsstudie zum neuen ZOB bleiben bekanntlich alle Fragen zu seiner Funktionalität auf reduzierter Flä-

che unbeantwortet. Die möglichen Belange des ZOB, die Beschreibung seiner Erfordernisse, die Belange des 

Personenverkehrs und der Mobilität der Bevölkerung einschließlich des ÖPNV und des nicht motorisierten 

Verkehrs werden damit dem Abwägungsprozess zwischen ZOB und dem Bauprojekt „19 Häuser“ entzogen. 

Dessen Durchführung obliegt dem Rat vor der für den Sommer vorgesehenen Beschlussfassung über den 

Bebauungsplan. Seine vorherige Zustimmung zum Verkauf wird dann dagegen quasi selbst ein Teil seines 

Abwägungsmaterials. Dönicke dazu: „Der Rat prüft sich selbst und wäre wohl als befangen anzusehen.“ Ein 

hier festzustellender Verfahrensmangel, der den Bebauungsplan ungültig werden ließe, wäre vor dem Hin-

tergrund bereits verkaufter Flächen, nun aber ggfs. im Rahmen eines neuen Planverfahrens für den ZOB 
benötigter Flächen, wohl ein größeres Fiasko.  

 

Die zweite selbstgestellte Falle, in die der Rat mit seiner Zustimmung am 11.03. tappen würde, ergibt sich 

für den BUND aus dem Umstand, dass die Bürgerbeteiligung zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen 



ist. Am 17.03. soll ein weiterer Anhörungstermin stattfinden. Die Stellungnahmen aus der Bürgerschaft sind 
sodann zu prüfen und dürfen nicht ignoriert werden. Sie werden Teil der Abwägungsmaterialien. Der Rat 

kann nun aber ggfs. auf die Relevanz dieser ihm vor dem Hintergrund einer fehlenden Machbarkeitsstudie 

übermittelten Einwände und Bedenken aufgrund seiner bereits erfolgten Zustimmung zum Grundstücks-

verkauf nicht mehr unbefangen eingehen: Der Rat müsste sich ggfs. selbst korrigieren. Da er dies vermut-

lich im Zuge der anschließenden Beschlussfassung über den Bebauungsplan nicht tun würde, könnten die 

Interessen der Öffentlichkeit im Verfahren objektiv nicht mehr als gewahrt angesehen werden.  

 

Der BUND warnt deshalb vor einer Zustimmung des Rates zum Verkauf der Grundstücke zum jetzigen Zeit-

punkt. Peter Dönicke: „Es geht in diesem Bebauungsplan nicht um den gern zitierten Feldhamster, es geht 

um die Belange der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mönchengladbach.“ 
 

 

Für Rückfragen:   Peter Dönicke      Mönchengladbach, den 3.3.2020
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